
Mit dem vorliegenden Beitrag möchte die Verfasserin auf 
ihre erst kürzlich im Verlag Duncker & Humblot erschie-
nene Dissertation „KI-Schöpfungen und Urheberrecht“ 
aufmerksam machen und diese in ihren wesentlichen 
Untersuchungsfragen und -ergebnissen vorstellen.

Die Untersuchung „KI-Schöpfungen und Urheber-
recht“ beschäftigt sich mit der Frage nach dem Umgang 
des Urheberrechts mit dem noch relativ jungen techni-
schen Phänomen von KI-Schöpfungen. Darunter ver-
steht die Verfasserin solche urheberrechtlich relevanten 
Werke, bei denen der eigentliche Schöpfungsakt durch 
den Computer selbst mittels Verfahren der künstlichen 
Intelligenz erfolgt ist. Als Arbeitsbeispiel dient der Un-
tersuchung das Kunstwerk „Edmond de Belamy“, das 
durch seine Versteigerung im Auktionshaus Christies 
für knapp eine halbe Million Dollar im Oktober 2018 
weltweit für Aufsehen gesorgt hat.1 Diesem Werk liegt 
ein Verfahren künstlicher Intelligenz zugrunde, bei dem 
Computer auf der Grundlage von künstlichen neurona-
len Netzen als computertechnischer Nachbildung des 
menschlichen Nervensystems maschinell lernen können 
und dadurch in die Lage versetzt werden, in bestehenden 
Daten Muster zu erkennen und diese Erkenntnisse an-
schließend auf neue Daten anzuwenden sowie auch neue 
Daten zu generieren.

I. KI-Schöpfungen und Werkbegriff

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Feststellung, 
dass KI-Schöpfungen anders als frühere computertech-

nisch unterstützte Werke den Werkbegriff nicht mehr 
erfüllen können, da ihnen keine persönliche Schöpfung 
im Sinne einer menschlichen gestalterischen Tätigkeit 
mehr zugrunde liegt, die sowohl nach dem deutschen als 
auch nach dem europäischen Werkbegriff zwingend 
erforderlich ist.2 Die Untersuchung zeigt anhand der 
Digitalisierung in der Kunst auf, wie der Computer 
zunächst als Hilfsmittel Eingang in den kreativen Schaf-
fensprozess gefunden und sich mit den neuen techni-
schen Möglichkeiten maschinellen Lernens schließlich 
vom Menschen emanzipiert und selbst zum Künstler 
entwickelt hat.3

Der Schaffensprozess durch künstliche Intelligenz 
wird zwar von einer Vielzahl von Menschen begleitet, 
unter denen die Untersuchung entsprechend der wesent-
lichen Funktionen Programmierer, Trainer und Verwer-
ter unterscheidet. Deren Unterstützungs- und Investiti-
onsleistungen sind einem Urheberrechtsschutz aller-
dings nicht zugänglich, da sie der eigentlichen Schöp-
fung vor- oder nachgelagert sind. Der Programmierer 
programmiert lediglich die sog. Programmbibliothek, 
die die für die Konfiguration künstlicher neuronaler 
Netze erforderlichen Funktionen in der Art eines Bau-
kastensystems zur Verfügung stellt.4 Ausgehend von die-
ser Programmbibliothek konfiguriert5 der Trainer an-
schließend die konkret auf die jeweilige Aufgabe zuge-
schnittenen künstlichen neuronalen Netze und pflegt 
diesen die sog. Trainingsdaten ein, mit denen der Lern-
prozess in Gang gesetzt wird. Der Trainer überwacht 
diesen Trainingsvorgang und stellt zudem Rechenleis-
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tung zur Verfügung. Den eigentlichen Schöpfungsakt 
übernimmt danach allerdings der Computer, der vom 
Menschen autonome Gestaltungsentscheidungen trifft, 
die dieser nicht mehr plant oder steuert, sodass die für 
den urheberrechtlichen Schöpfungsbegriff unabdingba-
re Unmittelbarkeit zwischen dem geistigen Vorgang und 
dem Ergebnis nicht mehr gegeben ist.6 Erst für die Ver-
marktung der KI-Schöpfungen treten nach Abschluss 
des maschinellen Schaffensprozesses wieder menschli-
che Verwerter auf den Plan.

Den Schwerpunkt der Untersuchung bildet ausge-
hend von diesen Feststellungen die Frage, wie mit dieser 
aktuell bestehenden Gemeinfreiheit von KI-Schöpfun-
gen sinnvoll umgegangen werden soll.

II. Schutzlücke hinsichtlich KI-Schöpfungen

Hierfür wird zunächst untersucht, ob das Fehlen eines 
urheberrechtlichen Schutzes für KI-Schöpfungen über-
haupt zu einer Schutzlosigkeit von KI-Schöpfungen per 
se führt, also eine Schutzlücke im immaterialgüterrecht-
lichen Schutzgefüge besteht. Dabei werden sowohl die 
Möglichkeiten eines direkten Schutzes von KI-Schöp-
fungen über andere Schutzrechte wie Leistungsschutz-
rechte, das Patenrecht, das Designrecht, das Marken-
recht, das Wettbewerbsrecht, das Geheimnisschutzrecht 
sowie über vertragliche Lösungen, als auch die Möglich-
keiten eines indirekten Schutzes über die Vorprodukte 
auf dem Weg zur KI-Schöpfung Programmbibliothek, 
KI-System als fertig trainierte künstliche neuronale Net-
ze und Trainingsdatensammlung geprüft.

Die Untersuchung kommt hier zu dem Ergebnis, dass 
die bestehenden Schutzmöglichkeiten nicht ausreichen, 
um eine Schutzlücke zu verneinen. Außerhalb des Urhe-
berrechts bestehen für KI-Schöpfungen lediglich stark 
eingeschränkte Schutzmöglichkeiten durch die Leis-
tungsschutzrechte für Laufbilder, Tonträger und Pres-
seerzeugnisse, sowie über das Vertrags- und Wettbe-
werbsrecht. Ein abgeleiteter Schutz über den Schutz der 
Vorprodukte Programmbibliothek und Trainingsdaten 
scheidet komplett aus, da diese der KI-Schöpfung zu 
weit vorgelagert sind, um einen berücksichtigungsfähi-
gen Anteil an dieser zu haben. Über das fertige KI-Sys-
tem ist zwar ein abgeleiteter Geheimnisschutz für die KI-

Schöpfung als rechtsverletzendes Produkt denkbar. Die-
ser Schutz ist aber genauso wie ein etwaiger derivativer 
Patentschutz vernachlässigbar, da kaum ein Imitat über 
den beschwerlichen Weg über das KI-System hergestellt 
werden dürfte, sondern einfach und naheliegend durch 
Anfertigung einer Kopie der KI-Schöpfung.

III. Schutzbedürftigkeit von KI-Schöpfungen auf-
grund von Marktversagen

Das Bestehen einer Schutzlücke allein rechtfertigt aller-
dings noch keine Schaffung eines neuen Schutzrechts für 
KI-Schöpfungen. Hinzukommen muss die Schutzbe-
dürftigkeit von KI-Schöpfungen im Sinne eines gesamt-
gesellschaftlichen Bedürfnisses nach dem Schutz von 
KI-Schöpfungen zur Verhinderung eines Marktversa-
gens.

Für die Feststellung eines bereits bestehenden oder in 
naher Zukunft zu befürchtenden Marktversagens setzt 
sich die Untersuchung vertieft mit den Interessen der 
verschiedenen Marktakteure auf der Angebots- und 
Nachfrageseite des Marktes für KI-Schöpfungen ausein-
ander. Den Marktakteuren Programmierer, Trainer und 
Verwerter auf der Angebotsseite werden auf der Nach-
frageseite die Allgemeinheit sowie die einzelnen Konsu-
menten gegenübergestellt.

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass An-
gebots- und Nachfragseite des Marktes für KI-Schöp-
fungen bei Beibehaltung der aktuellen Rechtslage in kein 
ausgeglichenes Verhältnis zu bringen sind, da die Eigen-
schaft von KI-Schöpfungen als öffentliche Güter, die 
Trittbrettfahrern schutzlos ausgeliefert sind, ein starkes 
Hemmnis auf der Angebotsseite darstellt. Das Angebot 
an KI-Schöpfungen wird ohne Schutzmöglichkeiten für 
diese hinter dem steigenden gesellschaftlichen Bedürfnis 
nach Teilhabe an Fortschritt und Innovation im Bereich 
künstliche Intelligenz zurückbleiben. Hinzu kommt die 
Gefahr, dass in Zukunft die Beteiligung von künstlicher 
Intelligenz am Schöpfungsprozess einfach geleugnet 
werden könnte, um in den Genuss eines Schutzrechts zu 
kommen.7 Neben den Nachteilen der Geheimhaltung 
von technischen Weiterentwicklungen für den gesamt-
gesellschaftlichen Fortschritt,8 führt ein solcher Zustand 
vor allem auch zu Rechtsunsicherheit.
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IV. Eignung eines Schutzrechts zur Auflösung des 
Marktversagens

Die Bejahung eines Marktversagens wirft die weitere 
Frage nach der Eignung eines Schutzrechts zur Verhin-
derung oder Beseitigung eines Marktversagens auf dem 
Markt für KI-Schöpfungen auf, da der Weg über den 
Gesetzgeber nicht zwangsläufig die beste Lösung für die 
Stabilisierung eines marktwirtschaftlichen Ungleichge-
wichts ist.9

An dieser Stelle bedient sich die Untersuchung des 
ökonomietheoretischen Instruments der ökonomischen 
Analyse, die einen Blick in eine hypothetische Zukunft 
de lege ferenda ermöglicht. Mit Hilfe des ökonomischen 
Verhaltensmodells wird das potenzielle Verhalten der 
Marktakteure auf eine immaterialgüterrechtliche Rege-
lung zum Schutz von KI-Schöpfungen hin ermittelt und 
anschließend mit Hilfe der ökonomischen Bewertungs-
kriterien bewertet.

Die Untersuchung kommt dabei zu dem Ergebnis, 
dass die Schaffung eines Schutzrechts für KI-Schöpfun-
gen zu einer Steigerung des gesamtwirtschaftlichen Nut-
zens führen würde und damit als ökonomisch effizient 
zu bewerten wäre.

V. Integration des Schutzes von KI-Schöpfungen in 
das Immaterialgüterrecht

Aufbauend auf diese Erkenntnisse geht die Untersu-
chung schließlich noch der Frage nach, wie der Schutz 
von KI-Schöpfungen am besten in das bestehende 
Schutzrechtsgefüge integriert werden könnte. Hierbei 
werden im Sinne eines rechtsvergleichenden Ansatzes 
auch Überlegungen auf europäischer und internationa-
ler Ebene, sowie aus den anglo-amerikanischen Rechts-
kreisen mit einbezogen und auf ihre Brauchbarkeit für 
das deutsche Recht untersucht.

Im Ergebnis liefert der Blick über den Tellerrand 
zwar einzelne gute Ideen, aber kein für das deutsche Ur-
heberrechtsverständnis mit seinem tief verankerten 
Schöpferprinzip tragfähiges Konzept. Die Untersuchung 
möchte an dem vorrangig individualistisch begründeten 
deutschen Urheberrechtskonzept mit seinem in § 2 und 
§ 7 UrhG fest verankerten personalistischen Kern fest-
halten. Die neuen technischen Realitäten sollen in das 

bestehende Rechtsgefüge integriert und nicht umge-
kehrt das Urheberrecht bedingungslos wirtschaftlichen 
Erwägungen unterworfen werden. Der stellenweise be-
reits eingetretene Verlust an Konturenschärfe unseres 
Urheberrechts durch vor allem europäische Harmonisie-
rungsbestrebungen darf nicht zum Anlass genommen 
werden, dessen grundsätzliche Ausrichtung auf die Per-
son des Urhebers vollständig über Bord zu werfen und 
das Urheberrecht willkürlich dem Investitionsschutz zu 
öffnen. Anders als in den betrachteten Ländern des Co-
pyright, in denen neben dem Urheberrecht weder ein 
Leistungsschutz- noch ein Lauterkeitsrecht existiert, ist 
in Deutschland eine derartige Öffnung des Urheber-
rechts auch nicht geboten.

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass der 
Schutz von KI-Schöpfungen systemkonform nur im 
Leistungsschutzrecht verortet werden kann und versucht 
sich an einem ersten Entwurf für ein mögliches neues 
Leistungsschutzrecht.

Interessengerecht kann Schutzrechtsinhaber dabei 
nur der Trainer der künstlichen neuronalen Netze sein, 
dessen unmittelbar der Schöpfung vorgelagerte Investiti-
onen für die Konfiguration der künstlichen neuronalen 
Netze, das Einpflegen der Trainingsdaten, die Überwa-
chung des maschinellen Lernprozesses, die Zurverfü-
gungstellung von Rechenleistung und die Auswahl unter 
den computergenerierten Produkten im Gegensatz zu 
den Leistungen des Programmierers, der mindestens 
durch ein Urheberrecht für seine Programmierleistun-
gen entlohnt wird, aktuell nicht amortisierbar sind.

Für einen Schutz für die künstliche Intelligenz selbst 
wie eine natürliche Person ist es im Urheberrecht noch 
zu früh, da eine starke künstlichen Intelligenz, die nicht 
nur vorgegebene Aufgaben erfüllen, sondern völlig un-
abhängig vom Menschen existieren kann, noch nicht re-
alisierbar ist.10 Die im Haftungsrecht hierzu diskutierten 
Ansätze zur Ausgestaltung einer e-Person ähnlich einer 
juristischen Person sind nicht auf das Urheberrecht 
übertragbar, da KI-Systeme anders als juristische Perso-
nen keine handlungsunfähigen Zweckgebilde sind, son-
dern real existieren und vom Menschen autonome Ent-
scheidungen treffen.11

Für die Übergangszeit bis zu einer gesetzlichen Rege-
lung könnte die Generalklausel des § 3 Abs. 1 UWG be-
müht werden. Während der unmittelbare Leistungs-
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schutz aufgrund seiner bisher nur theoretischen An-
wendbarkeit12 zwar nicht geeignet ist, eine Schutzlücke 
im Hinblick auf KI-Schöpfungen zu verneinen, könnte 
dieses Institut mit seiner „Schrittmacherfunktion“13 je-
doch bis zur Schaffung einer rechtlichen Regelung für 
KI-Schöpfungen herangezogen werden.14
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